
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1988/3/1 88/11/0007
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 01.03.1988

Index

10/07 Verwaltungsgerichtshof

90/02 Kraftfahrgesetz

Norm

KFG 1967 §75 Abs5;

VwGG §27;

Rechtssatz

Die Frist des § 27 VwGG von sechs Monaten :ndet auch in den Fällen Anwendung, in denen im Verwaltungsverfahren

(wie im § 75 Abs 5 KFG 1967) für die Erledigung kürzere Fristen vorgesehen sind (Hinweis auf B 16.3.1982, 82/11/0081).
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